
und dem Reichstage vorgelegt werden wird, lautet nach der
Deutſchen Reichszeitung:

treten ſind, gelten folgende Beſtimmungen

Union

Vierteljährlicher Abonnements Preis
ür Halle und unſere unmittelbaren
bnehmer 22/, Sgr. Durch die reſp.
Poſt Anſtalten überall aur:
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Der Conrier. Inſerate für den Courier werden an
enommen: Jn Leipzig in der Buchßandiang von H. Kirchner, Univer-

ſitätsſtrafe, Paulinum. Jn Mag
deburg in der Creutzſchen Buch

handlung, Breiteweg Nr. 156.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

W 62. Halle, Freitag den 15. März 1850.
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Die Additionalacte zur deutſchen Reichsverfaſſung.
Die Additionalacte zu dem Entwurfe der Verfaſſung des

Deutſchen Reichs, wie ſie in der Sitzung des Verwaltungsraths
der vereinigten Staaten vom 26. Febr. d. J. beſchloſſen worden

So lange nicht ſämmtliche Staaten des Deutſchen Bundes
aus freiem Entſchluſſe der vorſtehenden Reichsverfaſſung beige-

Art. 1. Die Geſammtheit derjenigen Staaten, welche die
Reichsverfaſſung anerkennen bildet den deutſchen Bundesſtaat
unter dem Namen Deutſche Union“. Das Volks- und das
Staatenhaus führen den Namen: Parlament der deutſchen

Dem entſprechend werden ſämmtliche Bezeichnungen
in der officiellen Sprache gebildet.

Art. 2. Das Verhältniß der Union zu den derſelben nicht
beitretenden deutſchen Staaten bleibt der gegenſeitigen Verſtan-
digung vorbehalten.

Art. 3. Die Deutſche Union übt als politiſche Geſammt-
heit in dem Deutſchen Bund alle diejenigen Rechte aus und
erfuüllt alle diejenigen Pflichten, welche ſammtlichen darin begrif-
fenen Einzelregierungen ſeither zuſtanden und oblagen.

Art. 4. Die der Unionsgewalt zuſtehende völkerrechtliche
Vertretung des ganzen Bundesſtaats (9. 6 und 7 der Reichs-
verfaſſung) wird auch den nicht zur Union gehörenden deutſchen
Staaten gegenüber ausgeübt.

Art. 5. Das der Unionsg walt zuſtehende Recht des Kr'egs
und Friedens (9. 10 der Reichsverfaſſung) darf den außer der
Union bleibenden deutſchen Staaten gegenüber nicht ausgeübt
werden vielmehr bleiben im Verhältniſſe zu dieſen die den Land
frieden betreffenden Beſtimmungen der Bundesgeſetzgebung von
1815 in Kraft. Das Heerweſen der Union wird in einer Weiſe
geordnet, welche ſich der Kriegsverfaſſung des Deutſchen Bun
des anſchließt.

Art. 6. Das Fürſtencollegium beſteht aus ſolgenden Stim
wen: 1) Preußen. 2) Sachſen, Sachſen-Weimar, Sachſen
Mein ngen-Hi dburghauſen, Sachſen-Koburg-Gotta, Sachſen-
Altenbürg, Anhalt Deſſau, Anhalt Bernburg, Anhalt Köthen,

nene

Schwarzburg Sondershauſen, SchwarzburgRudolſtadt, Reuß
ältere Linie, Reuß jüngere Linie. 3) Hannover, Braunſchweig,
Mecklenburg Schwerin, Mecklenburg Strelitz, Oldenburg Luü
beck, Bremen, Hamburg. 4) Baden. 5) Kurheſſen, Großher-
zogthum Heſſen Naſſau, Waldeck, Schaumburg-Lippe, Lippe-
Detmold. Neu eintretende Staaten rücken da ein, wo ſie in
dem 9. 67 der Reichsverfaſſung verzeichnet ſind.

Art. 7. Bei dem dermaligen Umfange des Bundesſtaats
vertheilt ſich die Zahl der Mitglieder des Staatenhauſes in fol
gender Weiſe: Preußen 40 Stimmen, Sachſen 12, Hannover
12, Baden 10, Kurheſſen 7, Großherzogthum Heſſen 7, Meck-
lenburg- Schwerin 4, Naſſau 4, Braunſchweig 2, Oldenburg 2,
Sachſen Weimar 2 Stimmen, Sachſen-Meiningen-Hildburghau
ſen, Sachſen Koburg- Gotha, Sachſen Altenburg, Mecklenburg
Strelitz, Anhalt? Oeſſau, Anhalt- Bernburg, Anhalt-Koöthen,
Schwarzburg-Sondershauſen, Schwarzburg-Rudolſtadt, Waldeck,
Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe,
Lippe-Detmold, Lübeck, Bremen, jedes 1 Stimme, und Ham-
burg 2 Stimmen zuſammen 120 Stimmen. Neu eintretende
deutſche Staaten entſenden diejenige Zahl von Mitgliedern in das
Staatenhaus, welche der 8. 85 der Reichsverfaſſung fur ſie angiebt.

Art. 8. Diejenigen Mitglieder der Union welche mit Staa-
ten außerhalb der Union in Zollvereinsvertragen ſtehen oder durch
Handelsverträge voölkerrechtliche Verbindlichkeiten eingegangen ſind,
können in der Erfullung der dadurch übernommenen Pflichten
nicht behindert werden. Es bleiben mithin die darauf bezugli
chen Beſtimmungen des Abſchnitts II, Art. 7 der Reichsverfaſ-
ſung ſuspendirt, bis jene Vertrage abgelaufen ſind.

Art. 9. Die Einſchrankungen des vorſtehenden Paragraphen
finden auch auf den Abſchnitt II, Art. 9 der Reichsverfaſſung
inſoweit Anwendung, als in Beziehung auf Münzweſen, Pa-
piergeld, Maß und Gewicht hindernde Verträge beſtehen möchten.

Art. 10. Der Beitritt eines deutſchen Staats zu der
Union iſt nicht als Abanderung der Verfaſſung zu betrachten,
ſondern erfolgt kraft eines Beſchluſſes der Unionsgewalt. Unter
Vorbehalt deſſelben kann die Aufnahme durch den Unionsvor-
ſtand einſtweilen verfugt werden.

Vorſtehende Artikel bilden fur den im Eingange bezeichne-
ten Zeitraum einen integrirenden Theil der Reichsverfaſſung mit
gleicher bindender Kraft wie die Verfaſſung ſelbſt.



Berlin, d. 13. März. Der Verwaltungsrath gedenkt
ſeine hier am 9. geſchloſſenen Sitzungen am 16. in Erfurt wie-
der zu eröffnen. Der Geſetzentwurf in Bezug auf das Ver-
fahren vor dem Reichsgericht iſt von dem Verwaltungsrath be
reits vollendet. Bemerkenswerth iſt, daß, wie wir hoöören, der
neu ernannte kurheſſiſche Bevollmachtigte, Hr. Oberſt- Lieutenant
v. Ochs, der Sitzung des Verwaltungsrathes, in welcher die
hannöverſche Angelegenheit verhandelt wurde, beigewohnt und
den gefaßten Beſchlüſſen durchgehend beigeſtimmt hat.

Die Sendung des General v. Rauch nach den Herzogthü
mern Schleswig und Holſtein hat den erwarteten Erfolg leider
nicht gehabt. Preußen hat wenigſtens abermals gezeigt, wie
ernſtlich es ihm um den Frieden zu thun iſt, woran man, na-
mentlich auch ruſſiſcher Seits, zweifeln zu wollen ſchien. Ueber-
haupt zeigen die Anordnungen des Kabinets von St. Peters-
burg, daß daſſelbe noch nicht aufgehört hat, einen europäiſchen
Krieg für möglich zu halten. Aus Galatſch wird berichtet, daß
daſelbſt wieder Truppenanhäufungen ſtattgefunden, in der Mol-
dau und Walachei werden Mundvorräthe für ein Armeekorps
zuſammengebracht. Auch von der preußiſch- polniſchen Grenze
gehen Meldungen über an der Weichſel beobachtete Truppen-
bewegungen ein. Die beſonnene Politik Preußens, welche mit
Sicherheit und Maß ein beſtimmtes Ziel verfolgt, nimmt ſol-
chen Maßregeln das Drohende, das ſie vielleicht haben koönn-

ten. (V. 3.)Berlin iſt gegenwärtig vom Grundwaſſer faſt ganz unter
höhlt. Nicht nur ſind die Keller in den meiſten Stadttheilen
mit Waſſer gefüllt und die Bewohner dieſer ohnehin ſchon un-
geſunden Wohnungen zum Verlaſſen derſelben genöthigt, ſon-
dern hier und da entſtehen förmliche Verſenkungen, die man
gleichfalls nur dem Wühlen des Grundwaſſers zuſchreiben kann.
So iſt auf dem Kaſernenhof in der Karlsſtraße plotzlich eine
ſolche Höhlung von 40 Fuß Tiefe entſtanden.

Der „Preuß. Staats-Anzeiger“ vom 14. Marz enthält ein
Schreiben des Miniſters des Jnnern an die Mitglieder des
Staaten und Volkshauſes, wodurch er dieſelben benachrichtigt,
Wer Reichstag am 20. d. M. in Erfurt zuſammentreten
wird.

Arnsberg, d. 9. März. Bei der heutigen Nachwahl
des hieſigen Wahlbezirks für das erfurter Parlament wurde der
Geh. Staatsrath v. Linde an die Stelle des früher gewahlten
Grafen Joſeph v. Stollberg zu Weſtheim gewahlt.

Frankfurt a. M., d. 10. Maärz. Jch bin im Stan-
de, heute einige neue Thatſachen uüber die munchener Verfaſ-
ſungsübereinkunft zu berichten. Dieſelbe ward am 7. Marz zu
München von den Bevollmachtigten, dem baieriſchen Staats-
miniſter v. d. Pfordten, dem württembergiſchen Geſandten Gra-
fen Degenfeld und dem koönigl. ſachſiſchen Geſchäftsträger v. Car
lowitz, in Form eines Schlußprotokolls ratificirt, in welchem
ausdrücklich feſtgeſtellt iſt: daß der darin enthaltene Vorſchlag
zur Reviſion der Deutſchen Bundesverfaſſung unverzüglich an
die öſterreichiſche und preußiſche Regierung in der gemeinſchaft-
lich verabredeten Weiſe (d. h. durch die gemeinſam beſchloſſene
Collectivnote) gelangen ſolle. Letzteres war alſo bis zu dem
obigen Datum des beſprochenen Schlußprotokolls noch nicht ge-
ſchehen, und müſſen daher die desfallſigen Zeitungsangaben als
zu voreilig angeſehen werden. (Allg. Ztg.)

Kaſſel, d. 9. März. Vorgeſtern iſt eine ſtändiſche Aus
ſchußconferenz bezüglich des Jnterim gehalten worden, welcher
der Miniſter Haſſenpflug in eigener Perſon beigewohnt hat.
Dem Vernehmen nach hat ſich hier derſelbe ſehr ausführlich
über die deutſche Frage verbreitet, und zwar in einer Weiſe,
die keinen Zweifel mehr darüber obwalten ließe, daß ihm das
preußiſche Bündniß durchaus zuwider ſein muß. Denn wenn
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ter Miniſter die Anſicht geltend macht, daß er demſelben nur
unter der Bedingung zugeihan ſei, wenn die Einheit des gan-
zen Deutſchland dadurch ermöglicht werde, daß man aber jede
Zerſplitterung Deutſchlands verhüten müſſe, ſo wird man leicht
begreifen, was ſolche Sprache zu bedeuten hat, wäre ſie auch
noch ſo fein diplomatiſch gegeben. Weniger vermogen wir die
Ausſage des Miniſters zu verbürgen, nach der er ſich allen Be
ſchluſſen Erfurts widerſetzen würde, welche irgendwie unſere
Verfaſſung und unſere Geſetze gefährdeten. Auch auf dieſe
Weiſe kann Spielraum genug gegeben werden, um ſich dem
preußiſchen Bündniſſe zu widerſetzen. Es iſt begreiflich, daß
die Herren von der Linken den Miniſter in dieſer Frage ſehr
vernünftig finden müſſen, als er ja juſt ihre Anſichten theilt.

Bernburg d. 9. Marz.
ſtimmung mit dem erſten ordentlichen Landtage endgültig feſtge-
ſtellte““ als Landesverfaſſungsgeſetz für das Herzogthum Anhalt
Bernburg mit dem Wahlgeſetze publizirt worden. Die Vollzie-
hung iſt etwas zurückdatirt, nämlich auf den 28. Februar.

Dresden, d. 12. März. Erſte Kammer. Das
Wichtigſte der heutigen Sitzung war eine unter den Regiſtran-
deneingangen befindliche Eingabe des Abg. v. Carlowitz, wo-
durch ein ſeit geſtern in Umlauf gekommenes Gerücht volle Be
ſtätigung erhielt. Jn dieſer Eingabe macht der genannte Ab-
geordnete der Kammer die Mittheilung daß er von der königl.
preußiſchen Regierung zum Commiſſar am Erfurter Reichstage
ernannt worden ſei er verband gleichzeitig damit den Antrag,
ihn von dem Amt eines Volksvertreters zu entheben und, falls
die ſofortige Beſchlußfaſſung über dieſen Antrag fur thunlich
nicht erachtet wurde, ihm ohne Verzug einen achttaägigen Ur
laub zu bewilligen. Auf den Vorſchlag des Directoriums ſchritt
man zur ſofortigen Beſchlußfaſſung, welche ohne vorherige De
batte dahin ging, die erbetene Entlaſſung zu bewilligen. Nur
drei Abgeordnete der Linken (Dr. Joſeph, Kaufmann und
Mehnert) ſtimmten dagegen.
ſeinen Dank aus fur die Gewaähr ſeines Geſuchs und ſeine
freudige Anerkennung des collegialiſchen Wohlwollens welches
er von beiden Seiten des Hauſes genoſſen. Er werde, ſetzte
er hinzu, nie vergeſſen was er Sachſen ſchuldig ſei, und jede
Gelegenheit ergreifen, ſeine Liebe zu ſeinem engern Vaterlande,

dem Wunſche, daß es der ſachſiſchen Volksvertretung gelingen

mer. (Bravorufe in der Kammer und auf den Galerieen.)
Flensburg, d. 10. März.

engliſcher Kurier ein mit Depeſchen an Herrn Hodges.

Beſprechung.
hier geſehen worden.
von Alſen nach Sundewitt wieder hergeſtellt hätten,
eilig. Die Brücke iſt nicht geſchlagen aber es ſind allerdings
alle Vorbereitungen getroffen,
geſchehen kann.

Luxenburg, d. 4. März. Ehe Präſident Willmar un
ſere Kammer ſchloß, zeigte er derſelben das Eingehen einer De
peſche aus dem Haag an, welche die nunmehr vollzogene Er
nennung des Prinzen Heinrich zum Statthalter unſeres Groß
herzogthums enthielt. Wie verlautet, ſoll bei der Kammer der
Amrag geſtellt werden, 50,000 Fr. Gehalt für denſelben aus
zuſetzen.

Trieſt, d. 8. Marz. Noch liegen die griechiſchen
Schiffe in unſerm Hafen feſt und wagen auf die ſich immer
widerſprechenden Gerüchte von Aufhebung der Blockade es nich!,
ihre Fahrten zu beginnen. Geſtern erzählte man ſich von einem
im Hafen von Patras erfolgten Zuſammenſtoße mit Engländer

Geſtern iſt die „in Ueberein

Abg. v. Earlowitz ſprach hierauf

ſowie andererſeits ſeine deutſche Geſinnung zu bethätigen. Mi

möge, ihre ſchwere Aufgabe zu löſen, ſcheide er aus der Kam-

Geſtern Morgen traf ein
Dieſer

hatte bald darauf wit den Herren Tilliſch und Malmborg eine
Auch General Hahn iſt in letzter Zeit mehrfach

Die Nachricht, daß die Dänen die Brücke
iſt vor

daß dieſes in wenigen Stunden
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Die Griechen hatten nach ihrer vom Türkenkriege her bekannten
Weiſe Brander ausgerüſtet und auf ein engliſches Dampfboot
gerichtet, welches ein aufgebrachtes Fahrzeug bugſirte. Ohne
Dazwiſchenkunft eines griechiſchen an Bord des Dampfboots
befindlichen Offiziers wäre daſſelbe verloren geweſen. Seine

Vorſtellungen, daß ein ſolches Beginnen dem ſchwer geprüften
Vaterlande nur noch größeres Verderben zuziehen muüſſe, brach
ten die Leidenſchaftlichen zur Beſinnung, ſo daß ſie unverrichte-
ter Sache zurückkehrten. Wie Griechenland in früherer Zeit be
dacht geweſen, die faſt durchgängig von der Natur befeſtigten
Einfahrten ſeiner Häfen, zumal des Piräeus, auch durch Kunſt
zu befeſtigen, ſo hatten ſie bei ihrer ſonſtigen Seetüchtigkeit und
Kühnheit einen Verzweiflungskampf wohl wagen mögen. Die
neueſte Kriegsgeſchichte hat hinlänglich bewieſen, wie wirkſam
Strandbatterieen ſind, und um eine Landung zu machen, hat
die engliſche Flotte nicht die zureichende Zahl von Truppen.

Die Beſetzung der beiden kleinen Jnſeln Sapienza und
Cervi kann Griechenland ſchon darum nicht zugeſtehen, weil
ſie den Eingang zu ſeiner einzigen großen Feſtung Navarin be-
herrſchen. Wer die Jnſeln hat, iſt auch im Beſitze der Stadt.
Uebrigens ſind ſie zu keiner Zeit zu der ioniſchen Gruppe ge
rechnet worden. Hier in Trieſt, wo gegen 6000 Griechen woh-
nen, iſt die Erbitterung gewaltig und wird mehr oder minder
von der ganzen Kaufmannſchaft, deren Geſchäfte durch die Un-
terbrechung des griechiſchen Handels ſtocken, getheilt. Es ſollen
auch häufig Jnſulten gegen hier wohnende Engländer vorkom-
men und dem Viceconſul war von Seiten der griechiſchen und
öſterreichiſchen Matroſen eine Katzenmuſik zugedacht, deren üble
Folgen nur durch das praventive Einſchreiten der Behoörden
verhütet wurden.

Jtalien.
Turin, d. 5. März. Geſtern war die Jahresfeier der

Der Tag verlief ruhig, nur am
Abend, als die Stadt illuminirt wurde, durchzogen Haufen jun-
ger Leute die Straßen und verlangten heftig die Erleuchtung
einiger Häuſer, warfen auch einige Fenſterſcheiben ein. Einige
dieſer Unruheſtifter wurden verhaftet.

Jn der turiner Kammer wurden Jnterpellationen wegen
den Ruſtungen Oeſterreichs geſtellt.

Frankreich.
Paris, d. 10. Maärz. Jm letzten Augenbiicke zerſtoört,

wie man verſichert, eine unerwartete Thatſache alle Berechnungen
der Wahrſcheinlichkeit hinſichtlich des Wahlergebniſſes. Die le-
gitimiſtiſche Partei ſoll nicht mit zu wählen entſchloſſen ſein, ſei
es, um eine Demonſtration gegen die Regierung zu machen,
ſei es, um mittelbar den Sieg der Socialiſten zu befördern, da
die Anſicht, daß nur die rothe Republik zur Herſtellung des
legitimen Thrones führen könne, in dieſer Partei immer mehr
und mehr Axiom zu werden beginnt. Beſtätigt ſich jene That-
ſache der Nichttheilnahme an den Wahlen, dann haben die Liſten
ter Rothen ſehr bedeutende Ausſicht Carnot und Vidal wenigſtens
waren ſo gut wie gewahlt, und ſelbſt dem Burger de Flotte
möchten nicht viele Stimmen zum Siege fehlen. Welchen Ein-
druck ein ſolches Ergebniß der Wahlen hervorbringen mochte,
iſt ohne große Schwierigkeit vorauszuſehen. Ein Sinken der
Fonds um mehrere Franken und eine Handelſtockung wären die
nachſten Folgen, die Unordnung in der Partei der Ordnung,
neue Geluſte zu Staatsſtreichen u. ſ. w., kurz, ein Durch-
einander ganz eigener Art, wie die Republik vom 24. Februar
es noch gar nicht aufzuweiſen hatte.

Der Kriegsminiſter hat fünf an verſchiedenen Puncten
Frankreichs in Beſatzung liegende Regimenter bezeichnet, bei
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denen ein Verſuch mit der Erſetzung des Commisbrodes durch
eine tagliche Zulage von 16 Eentimes (faſt 16 Pfennige) ge
macht werden ſoll. Der Miniſter hofft durch allgemeine Ein
führung der Selbſtverpflegung des Soldaten eine bedeutende
Vereinfachung in der Verwaltung, Erſparniſſe bei den Ausga-
ben, Verbeſſerung des Befindens der Truppen, ſo wie mittel-
bar größere Entwicklung der Privatinduſtrie, des Ackerbaues
und des Handels zu erreichen. Unbefangene Sachverſtändige
verſprechen ſich von dem beabſichtigten Experimente fur die
Dauer weit mehr nachtheilige, als günſtige Folgen.

Paris, d. 10. März. Die diesmalige Wahlbewegung
hat ſich faſt der ganzen Bevölkerung der Hauptſtadt bemach
tigt, und alle Gemüther ſind auf das Ergebniß der Wahlen
geſpannter, als je zuvor. Noch nie betheiligten ſich die Wahler
ſo eifrig und ſo zahlreich. Seit heute früh ſtroömten ſie den
ve ſchiedenen Wahllocalen zu, und man verſichert, daß heute
Abend ſchon, obgleich erſt morgen Nachmittag um 5 Uhr das
Scrutinium geſchloſſen wird, faſt ſammtliche Wähler ihre Zet-
tel abgegeben hätten. Nirgendwo gab es aber heftige Eroörte
rungen, Streit oder Tumult irgend einer Art. Jn ganz Paris
herrſcht überall materielle Ruhe. Ein feierlicher Gedanke ſcheint
alle Gemüther ernſt zu ſtimmen der Gedanke naämlich, daß
dieſe paar Wahlen kund machen werden, ob Paris, welches
die Revolutionen macht, dieſelben mit Entſchiedenheit nicht
mehr will, oder ob es eine Bevölkerung enthalt, die mit
neuen Revolutionen droht und darauf ausgeht. Hierin liegt
die hohe Wichtigkeit des jetzigen Wahlactes; denn es iſt un-
verkennbar, daß es fortan nur zwei Meinungen giebt Ord-
nung und Anarchie. Unter dieſem Eindrucke ſtimmen dies-
mal die pariſer Wäahler, und in beiden Lagern herrſcht gleiche
Zuverſicht, gleiche Gewißheit des Sieges. Gewiß iſt, daß die
Ordnungspartei denſelben nur dann davon tragen kann, wenn
die Bonapartiſten und Legitimiſten ihr allgemein treu geblieben
ſind, wozu auch noch der heutige „Napoleon“ alle ſeine An
hänger ſehr lebhaft aufgefordert hat. Das Ergebniß der hie-
ſigen Wahlen kann wohl erſt übermorgen mit Zuverlaſſigkeit
und vollſtandig bekannt werden.

Griechenland.
Eine telegraphiſche Depeſche aus Trieſt vom 10. März

Nachmittags 3 Uhr meldet: Piraäeus, d. 5. März. Die ſtrenge
Blockade iſt aufgehoben. England wird einſtweilen ein zu-
wartendes Benehmen beobachten. Die bis jetzt gekaperten
Schiffe werden als Pfand betrachtet. Kurier Groſe iſt als Ueber-
bringer der von Seiten Englands angenommenen franzoſiſchen
Vermittelung angelangt.

Vermiſchtes.
Danzig. Aus Rothebude vom 8. Marz wird berich-

tet: Es iſt nicht möglich geweſen, das Waſſer vom Haff aufzu
halten, es fluthete uber den Wall, und ſo iſt von uns aus nur
ein See zu ſehen, woraus die Hofe wie Jnſeln hervorſtehen
weiter ſtehen die Häuſer bis unter dem Dach im Waſſer. Fuür
ſtenwerder iſt ganz unter Waſſer, Munſterberg hat von 64 nur
12 Hufen trocken erhalten, Ladekopp, Tiege und alle Ortſchaf
ten unterhalb liegen ganz im Waſſer, Neukirch, Schöneberg,
Pahlſchau u. a. m. haben ſich durch Abkaſten noch ziemlich er
halten. Wird Wetter und Wind günſtig ſein, ſo können wir
vielleicht dieſes Jahr noch etwas ſäen, andernfalls bleiben un
ſere Felder bis Herbſt im Waſſer. Der große Sturm von ge
ſtern und heute macht vielen Schaden, mehrere Gebäude ſind
umgeworfen; es ſcheint, alle Elemente empoören ſich gegen uns.
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Berlin. Die Unterſuchung, welche wegen des bei der
Anwendung von Chloroform unlangſt hier erfolgten Todes einer
jungen Frau gegen den dabei betheiligten Zahnarzt Wahllander
von dem Medizinal-Collegium geführt wurde, hat ſich für Hrn.
W. ſo gunſtig geſtaltet, daß die Staats-Anwaltſchaft keinen
Grund gefunden hat, die Unterſuchung gegen denſelben deshalb
fortzuführen.

Aus dem Munde Ungariſcher Offiziere, die den Krieg ge-
gen Piemont in den Jahren 1848 und 1849 mitgefochten, ver
nimmt man Berichte von dem Zwiſte der Magyariſchen mit
den Croatiſchen Truppen der Jtalieniſchen Armee, wie er häu-
fig zu Tage getreten und in der Schlacht bei Novara ſogar zum
Blutvergießen geführt habe. Jn der Schlacht bei Novara be-
merkte ein Bataillon des Ungariſchen Jnfanterie- Regiments
Graf Giulay unter der Führung ſeines tapferen Oberſten Be-
nedek, daß mehrere Soldaten es dritten Gliedes ſtürzten und
zwar rücklings getroffen, indeß das erſte Glied noch von den
Kugeln des Feindes faſt ganz verſchont blieb; die Wahrneh-
mung aber, daß dieſe Kugeln aus den Musketen des hinter
den Ungarn poſtirten Bataillons der Banalgrenzer kamen, ent-
flammte die Wuth der verrathenen Magyaren, die ſofort ohne
weiteren Befehl Kehrt machten und die Linie der Grenzer mit
einem lebhaften Pelotonfeuer begruüüßten. Nur mit Mühe ge-
lang es, das brudermoörderiſche Feuer einzuſtellen und die Un-
garn weiter zum Sturm gegen den Feind zu führen. Der er-
zurnte Feldmarſchall wollte im Anfange das Grenzpbataillon
decimiren laſſen, allen bei rutiger Ueberlegung fand es der alte

Feldherr gerathener, die tiefe Nationalwunde des Heeres nicht
vor den Augen Europas aufklaffen zu machen und ſo wurde
der Vorgang mit einem Schleier bedeckt.

Geſetz,
betreffend die Ablöſung der Reallaſten und die Regulirung

der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe.
(Schluß.)

Vierter Abſchnitt.
Allgemeine Beſtimmungen.

S. 91. Bei erblicher Ueberlaſſung eines Grundſtücks iſt fortan nur die
Uebertragung des vollen Eigenthums zuläſſig. Mit Ausnahme feſter Geld-
renten dürfen Laſten welche nach dem gegenwärtigen Geſetz ablösbar ſind,
einem Grundſtück von jetzt ab nicht auferlegt werden. Neu auferlegte feſte
Geldrenten iſt der Verpflichtete, nach vorgängiger ſechsmonatlicher Kündi-

gung, mit dem zwanzigfachen Betrag abzulöſen berechtigt, ſofern nicht
vertragsmäßig etwas Anderes beſtimmt wird. Es kann jedoch auch ver-
tragsmäßig die Kündigung nur während eines beſtimmten Zeitraums, wel
cher dreißig Jahre nicht überſteigen darf, ausgeſchloſſen und ein höherer Ab-
löſungsbetrag als der fünfundzwanzigfache der Rente nicht ſtipulirt wer
den erſtercs gilt auch von den in den 88. 53 bis 55 gedachten Renten.
Vertragsmäßige, den Vorſchriſten dieſes Paragraphen zuwider laufende Be
ſtimmungen ſind wirkungslos, unbeſchadet der Rechtsverbindlichkeit des ſon
ſtigen Jnhalts eines ſolchen Vertrags.

S. 92. Die Kündigung von Kapitalien, welche einem Grundſtücke oder
einer Gerechtigkeit auferlegt werden, kann künftig nur während eines be
Kimmten Zeitraums, welcher dreißig Jahre nicht überſteigen darf, ausge
ſchloſſen werden. Kapitalien welche auf einem Grundſtücke oder einer Ge
rechtigkeit angelegt ſind und bisher ſeitens des Schuldners unkündbar wa
ren können von jetzt ab, ſobald dreißig Jahre ſeit der Verkündigung die
ſes Geſetzes verfloſſen ſind, mit einer ſechsmonatlichen Friſt ſeitens des
Schuldners gekündigt werden. Dieſe Beſtimmungen finden auf ſämmtliche
Kredit Jnſtitute keine Anwendung.

S. 93. Wenn bei Zerſtückelung von Grundſtücken die darauf haften
den den Beſtimmungen des 64 unterliegenden Reallaſten, weder durch
Kapital, noch nach den Vorſchriften des Geſetzes vom heutigen Tage über
Errichtung von Rentenbanken abgelöſt werden, ſo bleiben für ſolche Real-
laſten das Hauptgrundſtück und die Trennſtücke in solidum verhaftet. Da-
gegen iſt der Berechtigte hinſichtlich ſolcher Renten, welche den Beſtimmun-
gen des S. 64 nicht unterliegen (8. 53 bis 55, 65, 66 und 91), verpflich-
tet, ſich eine Vertheilung dieſer Renten auf die Trennſtücke nach Verhalt
niß des Werths derſelben gefallen zu laſſen. Er iſt jedoch zu fordern be
echtigt, daß diejenigen Renten-Beträge, welche nach der Vertheilung jähr
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lich unter vier Thaler betragen durch Kapitals-Zahlung ſeitens des Pflich“
tigen abgelöſt werden. Der S. 2 des Edikts vom 14. September 1811 we“
gen Beförderung der Landeskultur und der S. 2 des Geſetes vom 18. Juni
1840 über die den Grundbeſitz betreffenden Rechtsverhältniſſe im Herzogthum
Weſtfalen (G. S. S. 153), ſo weit er dieſen Beſtimmungen entgegen iſt,
werden aufgehoben.

J. 94. Auf Ablöſung oder auf Regulirung iſt ſowohl der Berechtigte,
als der Verpflichtete anzutragen befugt.

S. 95. Die Provocation auf Ablöſung ſeitens des Berechtigten muß
ſich ſtets auf die Ablöſung aller Reallaſten erſtrecken welche für ihn auf
den Grundſtücken deſſelben Gemeinde-Verbandes haften. Sind mit den Pro
vokaten Grundbeſitzer einer anderen Gemeinde zum NaturalFruchtzehnt oder
zu Dienſten gemeinſchaftlich verpflichtet, ſo muß der Berechtigte ſeine Pro
vocation zugleich auch gegen die Grundbeſitzer dieſer Gemeinde hinſichtlich
aller auf deren Grundſtücken für ihn haftenden Reallaſten richten. Jn den
jenigen Landestheilen, in welchen der dritte Abſchnitt des gegenwärtigen Ge
ſetzes anwendbar iſt, muß, wenn der Berechtigte provozirt, der Antrag zu
gleich auf Ablöſung und auf Regulirung in dem vorſtehend gedachten Umfange
gerichtet werden. Die Provocation auf Ablöſung ſeitens des Verpflichteten
muß ſich ſtets auf ſämmtliche ſeinen Grundſtücken obliegende Reallaſten er
ſtrecken. Die Zurücknahme einer angebrachten Provocation iſt unzuläſſig,
Die auf Grund der Verordnung vom 20. December 1848 (G. S. 1848
S. 427) vorläufig durchgeführten Ablöſungen und Regulirungen in der Pro
vinz Schleſien ſind von Amts wegen in endgültige umzuleiten.

96. Jn Beziehung auf die Kommunalverhältniſſe und die Grund-
ſteuern treten außer den Vorſchriften des S. 66 durch die Ausführung des
gegenwärtigen Geſetzes keine Veränderungen ein. Es bleibt vielmehr die
Regulirung dieſer Verhältniſſe der künftigen Gemeinde Ordnung und den
Geſetzen über die Grundſteuern vorbehalten.

S. 97. Die Ablösbarkeit der Reallaſten, ſo wie die Regulirungsfähig-
keit der noch nicht zu Eigenthum beſeſſenen Stellen, iſt ohne Rückſicht auf
früher darüber abgegebene Willens-Erklärungen, auf Verjährung oder früher
darüber ergangene Judikate, lediglich nach den Vorſchriften des gegenwär
tigen Geſetzes zu beurtheilen.

S. 98. Den bei einer Ablöſung oder Regulirung Betheiligten bleibt es
freigeſtellt, auch über eine andere Art der Auseinanderſetzung als die in
den Abſchnitten II. und III. beſtimmte, ſich zu vereinbaren. Jnsbeſonders
bleibt ihnen auch unbenommen, eine beſtimmte Abfindung in Land vergleichs-
weiſe feſtzuſtellen.

S. 99. Das gegenwärtige Geſetz findet,
ausdrücklich eine Ausnahme angeordnet wird
Anwendung. Aus der unentgeltlichen Aufhebung der im Abſchnitt I. ge
nannten Rechte und Pflichten kann von denen, zu deren Gunſten ſie erfolgt
iſt, ein Einwand gegen die Nachtheile nicht entnowmen werden, welche

inſoweit nicht in demſelber

rechtlich mit gewiſſen Handlungen oder Unterlaſſungen verbunden ſind, inſe-
fern dieſe Handlungen oder Unterlaſſungen vor Verkündigung des Geſetze
vom 9. October 1848 ſich ereigneten. Eben ſo wenig begründen jene Be
ſtimmungen des Abſchnitts l. einen Einwand gegen Zahlung der bis zu dem
genannten Tage fällig gewordenen Rückſtände, noch einen Anſpruch auf Er
ſtattung oder Entſchädigung. Jn den Landestheilen, für welche die drei
Geſetze vom 21. April 1825 (Nr. 938, 939 und 940 der Geſetz-Samm-
lung für 1825) erlaſſen find, können jedoch auch die vor Verkündung des
Geſetzes vom 9. October 1848 entſtandenen Anſprüche aus den nach 8. 2
Nr. 1 und 4 des gegenwärtigen Geſetzes ohne Entſchädigung aufgehobencn
Rechten nur dann geltend gemacht werden, wenn ſie durch Vertrag oder
rechtskräftiges Erkenntniß bereits feſtgeſtellt ſind. Rückſtände, welche den
doppelten Betrag der jährlichen Rente nicht überſteigen können, inſofern
beide Theile einig ſind, nach näherer Beſtimmung des Rentenbank-Geſetzee,
der Rentenbank überwieſen werden.

S. 100. Jſt vor Verkündigung des gegenwärtigen Geſetzes in einer
Auseinanderſetzungsſache der Rezeß beſtätigt oder die Ablöſung oder Re
gulirung in Anſehung aller oder einzelner Berechtigungen (Adſchnitt
J. bis 11I.) ſo weit gediehen, daß die Abfindung durch Vertrag, rechls
kräftiges Erkenntniß, Anerkenntniß des Auseinanderſetzungsplanes oder
ſonſt rechtsverbindlich bereits feſtgeſtellt iſt, ſo kann hiergegen aus dem
gegenwärtigen Geſetze kein Einwand hergeleitet werden. Dagegen ſind
die Beſtimmungen dieſes Geſetzes auf alle noch nicht rechtsverbindlie)
feſt geſtellten Verhältniſſe anwendbar. Jſt aber in einer ſolchen Ablo
fung oder Regulirung ein Landtheilungsplan bereits ausgeführt, wenn
auch noch nicht rechtsverbindlich feſtgeſtellt, ſo kann ſolcher auf Grund
des gegenwärtigen Geſetzes nicht mehr angefochten, ſondern die Ausgler
chung wegen der nach dieſem Geſetze zu berechnenden Abfindung nur in
einer nach den Beſtimmungen der Gemeinheitétheilungs Ordnung zu be
handelnden Rente bewirkt werden.

H. 101. Die Beſtimmungen des 95 finden auf alle noch anhan
gigen Regulirungen und Ablöſungen Anwendung.

102. Die Beſtimmungen des H. 47 ſind auf alle bereits anhan
gigen Ablöſungen von Beſitzveränderungs Abgaben anwendbar, n wel
chen die Abfindung noch nicht rechtsverbindlich feſtgeſtellt iſt (ſ. 100).
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9. 103. Der Anſpruch auf die nach der Declaration vom 29. Mai
1816 (Geſetz Sammlung 1816. S. 154) zu gewährende höhere als die
Normalentſchädigung fällt fort wenn dieſe höhere Entſchädigung bei
Verkündigung des gegenwärtigen Geſetzes nicht ſchon durch Vertrag, rechts-
kräftiges Erkenntniß, Anerkennung des Auseinanderſetzungsplans oder ſonſt
rechtsverbindlich feſtgeſtellt iſt. Es bewendet in dieſem Falle, ſowohl dem
Berechtigten als dem Verpflichteten gegenüber, lediglich bei der feſtge
ſtellten Normalentſchädigung. Der Anſpruch auf geringere als die Nor-
malentſchädigung wird nach den Vorſchriften der bisherigen Geſetze erle
digt, doch bleibt auch hierbei der Art. 68 der Declaration vom 29. Mai
1816 außer Anwendung.

H. 104. Der Termin zur Ausführung der Auseinanderſetzung wird,
wenn die Jutereſſenten ſich über denſelben nicht vereinigen, durch die
Auseinanderſetzungsbehörde beſtimmt.

6. 105. Für das in dieſem Geſetz H. 11. 14. 17. 30. 31. 44. 63.
72. 83. 85. 88. angeordnete ſchiedsrichterhche Verfahren gelten die H.
32 ff. der Verordnung vom 30. Juni 1834 wegen des Geſchäftsbetriebs
in den Angelegenheiten der Gemeinheitstheilungen u. ſ. w. Geſetz
Sammlung 1834. S. 96) gegebenen Vorſchriften.

F. 106. Die Koſten der Regulirungen und Ablöſungen, ausſchließ
lich der Prozeßkoſten, ſind zur einen Hälfte von den Bercchtigten, zur
anderen Hälfte von den Verpflichteten zu tragen. Mehrere Berechtigte
oder meyrere Verpflichtete haben zu den ſie betreffenden Koſten nach
Verhältniß des Werths der abgelöſten Reallaſten und Gegenleiſtungen
beizutragen.

107. Die Koſten in noch anhängigen Auseinanderſetzungen und
Prozeſſen über Berechtigungen, Abgaben und Leiſtungen, weiche in Fol-
ge der Beſtimmungen des gegenwärtigen Geſetzes unentgeltlich wegfallen,
werden, inſoweit ſie nicht vereits bezahlt ſind, niedergeſchlagen.

S. 108. Die General Kommiſſionen und landwirthſchaftlichen Re
gierungs Abtheilungen ſind befugt, mit der Beſorgung einzelner, zum
Auseinanderſetzungs- Verfahren gehöriger Geſchäfte und ſelbſt mit der
vollſtändigen Bearbeitung einfacher Auseinanderſetzungen, jeden Staats
und Gemeinde Beamten zu beauftragen, welchen ſie dazu für geeignet

Dieſe Beamten ſind verpflichtet, ſich innerhalb ihres Amrsbe-
zirks ſolchen Aufträgen zu unterziehen und überkommen wegen dieſer Ge-
ſchäfte gleiche Rechte und Pflichten wie die beſtändigen Kommiſſorien
der Auseinanderſetzungs Behörden. Die von ihnen innerhalb der Grän-
zen ihres Auftrages aufgenommenen Verhandlungen haben diejenige
Kraft welche im F. 55 der Verordnung vom 20. Junt 1817 den Pro-
tokollen der Spezial Kommiſſarien beigelegt worden iſt. Die Vouzie-
yung der Auseinanderſetungs-Rezeſſe kann mit der nämlichen Wirkung,
wie vor einem als Richter befäyigten Juſtiz Beamten oder vor einem
Notar, auch vor einem jeden von der General Kommiſſion oder der
landwirthſchaftlichen Regierungs Abtheilung mit dieſem Geſchäfte beauf
tragten Staats oder Gemeinde Beamten erfolgen. Die beſchränkende
Vorſchrift des H. 43 der Verordnung vom 30. Juni 1834 wird aufs-
ehoben.8 9. 109. Die Legitimation jedes bei einem Auseinanderſetzungs Ge

ſchäft ſich meldenden Jntereſſenten, deſſen Beſitztitel im Hypotheken
büche noch nicht berichtigt worden, iſt als geführt zu erachten a) wenn
demſelben von der betreffenden Gemeinde Behörde veſcheinigt wird, daß
er das Grundſtück, um welches es ſich handelt, eigenthümlich beſitze,
oder wenn er eine auf die Erwerbung des Eigenthums davon lautende
öffentliche Urkunde vorzulegen im Stande iſt; wenn dabei die übri-
gen Theilnehmer des Geſchäfts die Legitimation nicht beſtreiten, und

nach geſchehener öffentlicher Bekanntmachung der Auseinanderſetzung
(Ausführungsgeſetz vom 7. Juni 1821 S. 12, Verordnung vom 30. Juni
1834 S. 25) und Benachrichtigung der aus dem Hypothekenbuche etwa
erſichtlichen Eigenthums Prätendenten bis zur Rezeß Vollziehung kein
Anderer bei dem Spezial-Kommiſſarius oder bei der Auseinanderſetzungs-
Behörde Beſitzanſprüche erhoben hat. Wer ſich nach Ablauf Les in der
öffentlichen Bekanntmachung angegebenen Termins bis zur Rezeß Voll
ziehung als Beſitzer meldet und legitimirt, muß Alles gegen ſich gelten
laſſen, was bis zu dem Zeitpunkte ſeiner Meldung mit dem nach dem
obigen Litt. a und b vorläufig legitimirten Jnhaber des Grundſtücks
feſtgeſtellt worden iſt. Der Hypotheken Richter darf die Eintragung
des von den Auseinanderſetzungs Behörden beſtätigten Rezeſſes in das
Hypothekenbuch nicht verſagen, auch wenn der Rezeß mit einem Ande-
ren als dem eingetragenen Beſitzer abgeſchloſſen bei der Beſtätigung
aber von der AuseinanderſetzungsBehörde beſcheinigt iſt, daß die Legi-
timation der noch nicht titulirten Beſitzer in obiger Weiſe ergänzt ſei.

H. 110. Die beſondere Bekanntmachung der KapitalAbfindungen an
die eingetragenen Gläubiger und an die ſonſtigen Realberechtigten fällt
weg: a) inſoweit die Kapital-Abfindungen zu den Einrichtungskoſten erfor
lich find b) bei anderweiten Verwendungen in die Subſtanz des berech
tigten Gutes oder zur Abſtoßung prioritätiſch eingetragener Kapitalpoſten,
ohne Rückſicht darauf, wie hoch ſich die eingetragenen Schulden oder Ka

pital-Abfindungen belaufen. Ob und wie weit die Verw idie Gläubiger und Real berechtigten des berechtigten e n
Weiſe erfolgt iſt, hat die Auseinanderſetzungs Behörde allein nach ihrem
Ermeſſen zu prüfen c) wenn die KapitalsAbfintung nur zwanzig Tha
ler oder weniger beträgt a) wegen der Geld Entſchädigungen für den
neueſten DHüngungszuſtand und fur Verbeſſerungs Arbeiten e) wegen
derjenigen Kapitals Abfindungen, welche nach dem Geſetze über die Er
richtung von Rentenbanken an den Berechtigten aa) von den Verpflich
teten fur Renten oder RentenAntheile unter einem Silbergroſchen bh) von
der Rentenbank für die über den Nennwerth der ausgehandigten Renten
briefe überſchießenden Beträge (Kapitalſpitzen) gezahlt werden müſſen. Die
unter c, d, e gedachten Abſindungs Gelder erhält der Berechtigte, wenn
er zugleich im Hypothekenbuche eingetragener Beſitzer iſt, zur freien Dis
poſiiton, und iſt insbeſondere auch deren Verwendung in das Lehen, Fi-
deikommiß, Erbzinsgut rc. nicht zu kontroliren. Die Vorſchriften des Ge
ſetzes vom 29. Juni 1835 S. 9 der Ablöſungs- Ordnung vom 13 Juli
S. 103 der Ablöſungs-Ordnung vom 18. Juni 1840 100 e
des Ablöſungsgeſetzes vom 4. Juli 1840 S. 74, 75 und der Gemeinheits
theilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 152 werden aufgehoben.

S. 111. Eine jede Bekanntmachung wegen Kapitals Abſindungen iſt
nur an diejenigen Gläubiger und Real- Berechtigten zu richten, welche im
Hyporhekenbuche des berechtigten Gutes eingetragen ſind. Eine Ermitte
lung und Benachrichtigung ihrer nicht eingetragenen Erben, Ceſſionarien
oder Rechtsnachfolger iſt nicht erforderlich, wird vielmehr durch die öffent
liche Bekanntmachung erſetzt, welche eintreten muß, wenn der eingetra
gene Creditor todt oder ſeinem Aufenthalte nach unbekannt oder nicht mehr
Beſitzer der Forderung iſt. Sollte in dieſen Fällen die Ermittelung und
beſondere Benachrichtigung des zeitigen Beſitzers der Forderung ohne
Schwierigkeit zu bemerken ſein, ſo ſteht es der Auseinanderſetzungs Be
hörde frei, dieſen Weg ſtatt der öffentlichen Bekanntmachung einzuſchlagen,

S. 114. Außer den abändernden Beſtimmungen der 8. 106 111
bleiben vorläufig die übrigen das Koſtenweſen und das Verfahren ſo
wie die Rechte dritter Perſonen regelnden beſtehenden geſetzlichen Beſtim
mungen und die hierauf bezüglichen Vorſchriften der oben im S. 1 ge
nannten bisherigen Geſetze in Kraft, inſoweit ſie nicht durch dieſes und
das Geſetz vom heutigen Tage über die Errichtung von Rentenbanken aus
drücklich abgeandert ſind.

J. 113. Mit dem Zeitpunkte der Verkündigung des gegenwärtigen Ge
ſetzes. verliert das Geſetz vom 9. October 1848, betreffend die Siſtirung
der Verhandlungen über die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen
Verhältniſſe und über die Ablöſung der Dienſte, Natural- und Geld-Ab-
gaben, ſo wie der über dieſe Gegenſtände anhängigen Prozeſſe (Geſetzſ.
1848. S. 276), in Anſehung aller derjenigen Verhandlungen und Pro
zeſſe ſeine Wirkſamkeit, welche Rechtsverhaältniſſe zum Gegenſtande haben,
die nach dem gegenwärtigen Geſetz geordnet werden ſollen. Ueber die
Mühlen-Abgaben und die Anwendung des gegenwärtigen Geſetzes auf die
ſelben bleiben die näheren Beſtimmungen einem beſonderen Geſetze vorbe
halten. Bei der Siſtirung der Ablöſungs Verhandlungen und Prozeſſe
über die Mühlen- Abgaben behält es einſtweilen ſein Bewenden.

114. Die Ausführung des gegenwärtigen Geſetzes in dein Regie
rungs-Bezirk Stralſund wird der General- Kommiſſion zu Stargard uüber-
tragen. Es kommen hierbei, in Beziehung auf das Verfahren das Ko
ſtenweſen und die Rechte dritter Perſonen dieſelben geſetzlichen Vorſchrif
ten zur Anwendung, welche in dem bisherigen Geſchaftsbezirk der gedach-
ten Behörde gelten.

Urkundlich unter unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beige-
drucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 2. März 1850.
(L.. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Manteuffel.
von der Heydt. von Rabe. Simons. von Schleinitz.

von Stockhauſen.

Fonds und Geld-Cours.
Berlin deu 13. März.

nahe 3f. Brief. Geid. f. Brief. Seid.Pr. freiw. Ank. 5 1057,, Pomm. Pfndbr. 96 95/,
St. Schuldſch. 3 877 ſ. u. Nm. do. 3 96 36
Seeh. Pr. Sch. 103, Schleſiſche do. 3 35
Kur u. Neum. do. Lit. B. ga-Schuldverſchr. 3 rant. do. 3 rBrl. Stadtobl. 5 1042, 104 Pr. Bl. A. -Sch. 952
do. do. i 87 e6/, 7Wſtpr. Pfandbr 3 91 907 Friedrichsd'or 137 13

Großh Poſ. do. 4 16002, And. Goldm. a

do. do. 3 s 137 12Oſtpr. Pfandbr. 3' 93 [Disconto l



Eiſenbahn Aetien.

Stamm Zf. Zf.Actien.Brl. Anh. Lit. Berl. Hambg. /1c0 B. G.A. B. 4 (91 G. do. II. Serie 978 G.do. Hamb. 4 845/, B. G. o. Potsd.M. 4 (925/, bz. u. B.
do. St.-Star. 4 104, G. B. do. do. 5 101 bz. u. G.
do. Potsd.M. 4 65 B. 647/, bz. o. do. Litt. D. 5 99 b.
Magd.Hlbſt.) 4 143 B. do. Stettiner] 5 105 B.
do. Leipziger 4 S Magd.Leipz.Halle-Thür. 4 65 G. alle-Thür. 98 b.
Cöln Mind.3/,96 bz. ölnMind. 4/,ſ101 G.do. Aachen 43 G do. do. 5 103 bz. u. GBonn Cöln 5 Rh. v. St. gar 31/,183 bz.
Düſſ.Elberf 5 78/, B d. prioritätj 4 89 G.Steel. Vohw. 4 33 B. o. St. Pr. 4 77 G.
Nſchl.Märk.3/,84/, bz. u. G. Düſſ.Elberf. 4 S
do. Zwgbahn 4 u Nſchl Märk. 4 95 bz.Höſchl. L. A. 3 105 à bz- do. do. 5 192 z.
do. Lit. B. 31104 do. III. Serie 5102 bz. u. S

CoſelOderb. 4 do. 8wgbahn a
Brsl.-Freib. 4 S do. do. 5 SKr.Oberſchl. 4 69 bz. u. G. berſchl. 4
Berg. Märk. 4 42 B. rOberſchl. 4 84 B.
Starg. Poſ. 3/,84 bz. Coſel-Oderb. 5
SBriegNeiſſel à teel.Vohw. 5 96 bz.Mgd.Wittb. 4 62 G. r Fee 82 B.

W

Quitt. Berg. -Märk. 5 1600 bzAach.Maſtr. 4 S
Ausl. Act. AusländiſcheFr.W.Ndb. 4 43 à bz. Stammdo. Priorit. 5 98 G. v oioritäts ielAlt. Sp. 5mſt. R. Fl. 4
Berl. Anhalt 4 95 G. Mcklb. Thlr. 4 32/, à 33 bz. u. G.

Leipzig den 13. März.
Ange Staatspapiere. AngeStaatspapiere. Hoten, Geſucht. Aretien in boren, Geſucht.

Königlich ſächſiſche Sächſ. do. do. à 4 10077,
Staats Papiere à pz.Dresd.-Eiſenb.
3 im 14 F. P.-Obl. à 3 1067von 1000 u. 500 86 Chemn.R.-Eiſenb.
kleinere Anl. à o 4à 40 do. do. v. 500 96 KſRK. pr. St. -Schuid

do. do. von 500 u. ſcheine à 3/, in
200 à 5 105 pr. Cour. pr. 100do. do. kleinere K. k. öſterreich. Met.

Kvnigl. ſächſ. Land pr. 150 fl. Conv.
rentenbriefe à 3 a 5 laut Zinſenim 14 F. à 49 à 103 imv 1000 u. 500 vo à3 14 F.
kleinere SAct. d. eh. ſächſ. bair. Pr. Frsd'or à 5

E.C. bis Mich. 1855 idem auf 100 Sà 4 ſpäter à 3 And. ausl. Louisd'or
o v. 100 86 à 5 nach geringeKönigl. pr. Steuer rem AusmünzfußeCreditKaſſenſch. à auf 1001 123 im 20 fl. F. Conv.Spec. u. Gld
v. 1000 u. 500 86 auf 1001 Skleinere idem 10 u. 20 Kr.Leipz. Stadt Obli auf 100 2/,gationen à 3 im ctien der W. B. pr.

St. à 103 Sv. 1000 u. 500 95 Eeipz. Bank Actien
kleineren a 2560 pr. 100 sodo. do. o 101 Lpz. Dresd. EiſenSächſ. erbl. Pfand bahnAct. à 100
briefe à 3 o pr. 100 1102,von 500. 1590 Sächſ. Schleſ. do.
von 100 u. 25 pr. 100 94à 4 von 500 1100 E.-Sitt. do. pr. 100 25von 100 u. 25 5 Magd. -Leipz- Div.

Sächſ. lauſ. Pfand Scheine do. pr. 100214
Kbriefe à 3 86 Chemn.Rieſ. ErA.Sächſ. do. do. A 95 à 100 zinslos] 25

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 13. März. (Nach Wispeln.)

36 40 Gerſte 18Hafer 14
Berlin, den 13. März.

Weizen nach Qualität 48-—-54
Roggen loco 25—-27

pr. Frühjahr 23/, u. verk. 232 Br. G.
Mai Juni 24 Br. 24 G.
Juni Juli 25 Br. 248 G.

Juli Auguſt 25 verk. u. Br., 25 G.
September Oetober 26 Br. 26 G.

Gerſte große loco 2122
kleine 17——19

Hafer loco nach Qualität 15--17
pr. Frühjahr 50pfd. 15 Br. 14 G.

Erbſen Kochwaare 30——32
Futterwaare 2729

Rüböl loco 118 Br. 118, bz. u. G.
pr. März 11 e bz u. Br. 112/, G.
März/ April 11/, Br, 117 bz. 11 G.
April Mai 11 Br., bz.-, à G.Mai/ Juni 11 Br., 11 G.
Juni Juli 11 Br. 11 G.September October 10 à 105 bz.

Leinöl loco 11 Br.
pr. März April 11
pr. April/Mai 11

Mohnöl 15
Palmöl 12 à 12 a.
Hauföl 14
Südſee-Thran 12 à 12
Spiritus loco ohne Faß 13/, verk.

mit Faß pr. März April 13 Br.
April Mat 13 u. bz. 13 Br. G.Mai Juni 13 verk. u. Br., 13 G.

2

4

20
16

Juni Juli 148/ Br. 14 verk. 14 G.
Juli Auguſt 142/, à verk. u. Br., 14 G.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 13. bis 14. März.

Jm Kronprinzen Hr. Rentier Rioz m. Fam. a. Paris. Hr. Forſt
Cand. v. Etzel a. Pabsfeld. Hr. Kaufm. Angermeyer u. Hr. Partik.
Angermeyer a. Gotha. Die Hrru. Rittergutsbeſ. v. Kroſigk a. Poplitz,
v. Rantzau a. Mecklenburg. Die Hrru. Kaufl. Schilling a. Hanno
ver, Lindemann a. Halberſtadt. Hr. Fabrik. Ludewig a. Köln.

Stadt Zürich: Die Hrrn. Kaufl. Beſchütz u. Jacobi a. Berlin Jan
ſen a. Potsdam Urban a. Hannover, Koppe a. Leipzig, Feiſt a.
Magdeburg Falkmann a. Gotha, Gutberg a. Hamburg. Hr. Ma-
jor u. Hr. Partik. Kolbe a. Erfurt. Hr. Paſtor Omtmann
a. Ohrdruf.

Goldnen Ring Hr. Dr. Andrée u. Hr. Apotheker Stolle a. Berlin.
Die Hrrn. Gutsbeſ. Lüttemann a. Weſterode, Klinkhammer a. Bro
tendorf. Die Hrry. Kaufl. Naumann a. Sondershauſen Sönemann
a. Magdeburg.

Engliſcher Hof: Krebsa. Frankfurt. Hr. Amtm. Hildebrand a. Dobberau. Die Hrrnu,
Kaltenborn a. Berlin Hildner a. Dresden.

Goldnen Löwen: Die Hrrn. Kaufl. Bretſchneider a. Magdeburg,
Herrmann a. Braunſchweig, Bechers a. Hamburg, Hoffmann a. Bern-
burg. Hr. Dr. Wiedemann a. Erfurt.

Stadt Hamburg: Die Hrrn. Kaufl. Stiebelt a. Berlin Kotſch a.
Leipzig, Balz a. Langenſalze, Horn a. Frankenhauſen. Hr. Gutsbeſ.
Schleiz a. Osnabrück. Hr. Fabrik. Kalberg a. Arnſtadt.

Schwarzen Bär: Hr. Fabrik. Moll a. Schede. Hr. Bergoffiz. Mül
ler a. Greßpöhla. Hr. Sattlermſtr. Werner a. Bitterfeld.

Goldne Kugel Die Hrrn. Oekon. Bieler u. Wacker a. Goslar. Hr.
Künſtler Kramm a. Baireuth. Die Hrrn. Kaufl. Handwerk a. Ber
nau, Schwenke a. Poſen.

Die Hrrn. Kaufl. Herrmann a. Eiſenach,

Zur Eiſenbahn Hr. Stadtrath Elſte a. Poſen. Hr. Prof. Knoblauch
a. Marburg. Die Hrrn. VbDr. Looſe a. Breslau, Geiling a. Prag-
Hr. Mühlenbeſ. Bamberg a. Weißenfels. Die Hrrn. Kaufl. Klein
a. Brandenburg, Bothe a. Berlin. Hr. Fahrik. Hanſtein a. Elber
feld. Hr. Amtm. Patſchke a. Harburg.
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Nachdem Reklamationen gegen die Ur-
wählerliſten zur erſten Kammer aus keiner
Gemeinde des Saalkreiſes bei mir einge-
gangen, habe ich die Wahlliſten fur jeden
der 7 Bezirke des Saalkreiſes zuſammen
geſtellt und abgeſchloſſen. Jn dieſelben
ſind alle in den Ortsliſten aufgeführte Per
ſonen aufgenommen, und können an den
am 16. d. Mts. Nachmittags 12 Uhr
ſtattfindenden Wahlen nur diejenigen Theil
nehmen, welche in dieſen Bezirksliſten ſtehen.

Jch lade hierdurch ſammtliche Urwähler
des Saalkreiſes wiederholt ein, ſich bei
den Wahlen am 16. d. Mts. moglichſt
vollſtändig zu betheiligen, und bemerke

daß das Mandat der Abge-
ordneten zur erſten Kammer
dieſes Mal his zum 7. Auguſt
1852 dauern wird.

Halle, den 14. März 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
An e

Holzverſteigerung in der Ober-
förſterei Ziegelrode.

Nach Anordnung der Königl. Regierung
ſollen 51 Stück Eichen in dem Schlage
Pfütze des Wendelſteiner Reviers in
Looſen von je 5 Stück ſtehend auf dem
Stamme verſteigert werden, wobei es den
Käufern überlaſſen bleibt, ob ſie die Rinde
platten wollen oder nicht.

Hierzu iſt ein Termin auf Dienstag
den 26. d. Mts. von Morgens 9 Uhr an
auf dem Schlage bei der großen Pfütze an
beraumt, und wird der Königl. Forſtſchutz
beamte zu Roßleben, Herr Schröder,
gewünſchten Falles, vor dem Termine die
Eichen oörtlich anweiſen.

Ziegelrode, den 12. März 1850.
Der Oberforſter
Gold mann.

n

Zum Verkaufe des zum Nachlaſſe des
J. G. Mente gehoörigen, hier auf der
Strohhofſpitze unter Nr. 2119 belegenen
Hauſes an den Beſtbietenden habe ich Li-
citations- Termin auf den (25.) funfund-
zwanzigſten dieſes Monats Nachmittags
4 Uhr in meiner Wohnung anberaumt.

Halle, den 6. März 1850.
Ebmeier, Rechts-Anwalt.

Ein mit den beſten Zeugniſſen verſehe-
ner Handlungs-Commis, Mattrialiſt, ſucht
unter beſcheidenen Anſprüchen zum 1. April,
bis wohin er noch ſervirt, ein anderweiti-
ges Engagement. Hierauf reflektirende
Herren Prinzipale belieben ihre Adreſſen
unter A. S. poste restante Zörbig ab-
zugeben.

Eine der wichtigſten Jnduſtrieen für das geſammte deutſche Vaterland die Erzeugung des Zucker aus Runkelrüben, ſteht bis jetzt ohne a feſte innere Organe

tion und Centraliſation da, während andere ähnliche Jnduſtrieen des Vaterlandes
ſich bereits in Vereine conſtituirt haben, oder wenigſtens eine unſerer heutigen Ver
faſſung angemeſſene Verbindung in große Vereine anſtreben.

Um für die ſämmtlichen Rübenzucker-Fabrikanten und deren Freunde eine ſolche
allgemeine Vereinigung zu Stande zu bringen, haben die Unterzeichneten eine Gene
ral- Verſammlung zum

Freitag den 22. d. Mts. Vormittags 11 Uhr
im hieſigen Börſenhauſe anberaumt, und laden hiezu alle Genoſſen und diejenigen
die es werden wollen hierdurch ein, ſich perſönlich oder durch legitimirte Bevollmach
tigte einzufinden.

Magdeburg, den 11. März 1850.
Der Vorſtand des Vereins der Rübenzucker-Fabrikanten.

Der Lugauer Steinkohlenbau- Verein
hat, nach neuerlicher Acquiſition beſonders günſtig beurtheilter Kohlenfelder, beſchloſſen

mit Erlaß von circa 30 des Nominalbetrages und mit Einraumung von
Prioritaätsrechten, wie der Einzahlung in auf mehrere Jahre berechneten
monatlichen Raten beſonders beguünſtigte Actien auszugeben,

Zu deren Abnahme laden wir das Publikum im Allgemeinen, im Beſonderen
aber die Actiongire des Vereines hiermit ein und zwar durch gefallige Subſcription
und Einzahlung von zwei Thalern pro Actie

in Leipzig: bei den Herren Gebr. Häder und Herrn Carl Flemming
in Chemnitz: bei den Herren Haaſe Söhne,
in Gera: bei Herrn Eduard Glaß,

bis erſten Mai d. J.
Ausfuührlicheres geben die Proſpecte, welche bei den benannten Herren Sub-

ſcriptions Sammlern gratis in Empfang zu nehmen ſind.
Leipzig, den 2. März 1850.

Das Direetorium e enannten Vereines.
choch.

Großer Ausverkauf von guten alten Cigarren.
Wegen meiner Anſtellung bei der Königl. Bank bin ich genöthigt, mein be-

deutendes Cigarrenlager ſchleunig zu verkaufen. Bis ſpäteſtens im
April d. J. laſſe ich daher von allen Sorten guter Cigarren bei einzelnen Tau
ſenden zum Fabrikpreiſe mit 10 pro Cent Rabatt für baare Zah-
lung ab. Einer Anpreiſung meiner Eigarren bedarf es nicht, ich kann aber um ſo
mehr zu größeren Ankäufen für langeren Bedarf rathen, als ſchon ſeit Jahr und
Tag gute Tabacke und dadurch ebenſo Cigarren immer ſeltener und theurer ge-
worden ſind.

Kaufleuten ſichere ich bei Abnahme ganzer Parthieen vortheilhaften Ein
kauf zu. Jm Intereſſe der geehrten Käufer bitte ich um baldigen Zuſpruch,

Verzeichniß und Beſchreibung der Cigarren wird gratis
F. Ehrenberg in Halle,

kl. Ulrichsſtraße Nr. 1017.

Halleſches Stadtgeſangbuch. Neue Auflage.
So eben iſt erſchienen

Evangeliſch-Lutheriſches Geſangbuch zum Gebrauch der Stadt
Halle und der umliegenden Gegend. Nebſt einem Anhange von Ge-
beten für die öffentliche und häusliche Andacht. Herausgegeben von dem Luthe-
riſchen Stadt Miniſterio in Halle. Vierzehnte Ausgabe. 8.

Maſchinen Druckpapier 171 A.
Die Ausgabe in groß OctavFormat mit großer Schrift, welche für

ſchwache Augen ſehr zu empfehlen iſt, koſtet nach wie vor
auf weißem Druckpapier 1 5
auf weißem MaſchinenOruckpapier 1 M 20 A.

Halle, d. 6. März 1850.
Buchhandlung des Waiſenhauſes.

der guten Auswahl wegen.
ausgegeben.
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Hiermit meinen geehrten Geſchäftsfreunden die ergebene
Anzeige, daß mit heuntigem Tage Herr August Schubbe
in mein bisher unter der Firma

C.V. Cernäallein geführtes Produeten- und fein Spiritnoſen-Ge-
ſchäft als Theilnehmer eingetreten iſt und ſolches nunmehr
unter Beibehaltung obiger Firma gemeinſchaftlich von uns
ſortgeführt wird, wovon gefälligſt Bemerkung zu nehmen bitte.

Magdeburg, den I. März 1850.
Woldemar Kaestner.

HagelſchädenVerſicherungs- Geſellſchaft Macearoni in Sorten, ſowie alle
übrigen Erf. Mehlwaaren empfing

in Hamburg. Aug. SchulzeDie Dividenden, incl. Antheil am Reſ.rvefond, betragen pro 1849 Obere Leipziger Straße Nr. 1649.

circa 70 55 und 331Bewerbungen um Agenten nimmt der Unterzeichnete entgegen. Mitreuterſche Glanzwichſe,
Raſtenburg bei Weimar, im Marz 1850. wovon ich Commiſſ. Lager halte und de
e H. Schmidt General Agent. ren Güte bereits vielfach anerkannt wor-
e e e den iſt, empfehle ich zum Fabrikpreiſe,Jm Verlage der unterzeichneten Buchhandlung erſchien ſo eben Wiederverkäufern mit Rabatt.

Allgemeine Monatsſchrift
f ür Literatur.

Herausgegeben Das große angatomiſche Muſeum
von Sel ch bleibt nur noch bis zum 18. d. M. auf-W ne d J. etſ E. geſtellt, welches der Unterzeichnete, mitDr. L. Roſs und Hr. G W h w der Bitte um zahlreichen Beſuch, einem

März. Erſte Hälfte. geehrten Publikum ganz gehorſamſt an-

Meſſ. Apfelſinen billigſt bei
Aug. Schulze, Nr. 1649.

Preis ſür den Jahrgang m. 8 F. zeigt. Eintrittspreis 3 f.
Jnhaltsanzeige Thedor Meves, Conſervator.

Philoſophie Ueber die Pſychologie als Naturwiſſenſchaft. Von K. Roſenkranz in Kö Ein Landgut, 2 Stunden von Halle

nigsberg. gut sDeutſche Geſchichte. Ueber die Einheitsbeſtrebungen des deutſchen Volkes. (Erſter Artikel.) gelegen, mit circa 50 Morgen der beſten

Von K. Klüpfel in Tübingen. Felver, großem Garten, ſehr ſchönen Ge-Literar- Geſchichte. Die Rubrik Bücher inſpection“ im Archive des Römers zu Frankfurt. bäuden ſteht ſofort zu be pachten, zu ver

Von G. Schwetſchke in Halle. kaufen oder auch auf ein ſtädtiſches Grund-Kurze Anzeigen und Notizen.J hleßrerse Lehrbuch der organiſchen Chemie. Von M. ſtück zu vertauſchen. Näheres bei
Supprian, Leipzigerſtr. Nr. 283.Anfrage nach Papieren von und über Leſſing.

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Geſtern Abend 10 Uhr entſchlief nachen 15. März 1850. C. A. Schwetſchke und Sohn.Halle, den März wo langer Krankheit ſanft und ruhig unſer
guter Onkel und Großonkel, der Kauf-MIam tie II Wien mann Friedrich sen. hier, im beinahe

für jetzige Saiſon, nach den allerncueſten Façons, habe ich ſo eben erhalten, und vollendeten 77. Lebensjahre.
ſind ganz nach Pariſer Modellen. Sowohl Façen als Stoffe bieten eine ganz große Wir widmen dieſe Anzeige ſeinen vie-

Beigegeben iſt
Nr. 5. Bibliographiſcher und literariſcher Anzeiger.

I. Bibliographie (von Dr. Zacher).II. uereriſhe Anzeigen. Verzeichniß der auf der Univerſität Halle Wittenberg im Sommer-
halbjahr 1850 zu haltenden Vorleſungen c.

Auswahl dar, die gewiß jede Concurrenz an Schönheit, als billiger Preisſtellung len Freunden und Bekannten und bitten
übertrifft, und erlaube mir deshalb ein hochverehrtes hieſiges und auswartiges Publi um ſtilles Beileid.

Merſeburg, den 13. März 1250.
Die Familie Friedrich.

kum durch recht zahlreichen Beſuch ganz ergebenſt einzuladen.Winwe H. Ernsthal, Kieinſchmieden und große Steinſtraßenccke.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Bei
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Freitag, den 15. März 1850.
eilage zu Nr. 62 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.

Deutſchland.
Wien d. 10. März. Bei der Dehnbarkeit der Be

ſtimmungen des neuen von Baiern, Württemberg und Sach
ſen vorgelegten Entwurfs einer deutſchen Verfaſſung
dürfte es intereſſant ſein zu vernehmen, welche Deutung die
miniſterielle Oeſterreichiſche Correſpondenz hineinlegt. Nach ihr
würde das Maß der dem „echten“ Volkshaus eingeräumten
Rechte faſt auf einen Schatten zuſammenſchrumpfen, denn es
ſcheint, als ſollten ihm faſt allein die „ponderabeln“ Intereſſen
des Verkehrs zur Berathung zugewieſen werden, und um jede
Colliſion mit den Jntereſſen der Einzelſtaaten zu vermeiden,
ſoll jedes einzelne Mitglied an beſtimmte Jnſtructionen“ ge
bunden ſein wie ganz kühl verſichert wird. Den Jubel über
die „hohe pſychologiſche Meiſterſchaft“, welche der Entwurf da-
durch zeigt, daß er die materiellen Jntereſſen in den Vorder-
grund ſchiebt, weil darin eine Bürgſchaft für ein einträchtiges
Fortſchreiten liege, wollen wir der Oeſterreichiſchen Correſpon-
denz gern gönnen. Uns bedünkt gerade, und die Erfahrung
dürfte uns hierin Recht geben, daß eben die materiellen Jnter-
eſſen, deren hohe Wichtigkeit für das Vöoölkerleben wir keines-
wegs verkennen, den Sondergeiſt hervortreten machen und Fode-
rativſtaaten mit Zerſprengung drohen, wo nicht höhere geiſtige
Intereſſen auf die Nothwendigkeit der Einigkeit zwingend hin
weiſen und die einzelnen Theile bewegen, bei den heiklichen
Fragen des Mein und Dein weniger auf ihr Sonderintereſſe
als auf das Wohl der Geſammtheit zu ſehen. Die letzten 20
Jahre der Geſchichte der Vereinigten Staaten von Nordamerika
geben Beiſpiele genug davon. Die unabhangige öſterreichi
ſche Preſſe dagegen freilich nur noch ſehr ſchwach in der Preſſe
und im Wanderer vertreten kann ſich mit dem neuen Drei-

koönigsbunde nicht befreunden.

Schweiz.
Bern, d. 9. März. Jn der heutigen GroßrathsSitzung

legte der Regierungsrath einen ausführlichen Bericht über die
Flüchtlings- Angelegenheit vor, der aber nicht viel Neues ent-

hält. Jm October waren es noch 798, im November 422,
im December 382, am 14. Febr. d. J. 371 Mann, wovon

269 Deutſche, 102 Polen und Ungarn. Jhre Aufführung,
beſonders die der Deutſchen, wird im Allgemeinen gelobt. Der
Gr. Rath fand ſich zu keiner Bemerkung veranlaßt. Eine
kängere Discuſſion veranlaßte das Naturaliſations-Geſuch des
Hrn. Dr. Valentin, Profeſſors der Phyſiologie aus Preußen.

Auf die gefallene Bemerkung eines Mitgliedes dec Verſamm-
lung, daß Herr Valentin ein Jude ſei und die Aufnahme von

Juden in das berner S aatsbürgerrecht bedenkliche Conſequen-
zen habe, trat eine bedeutende Zahl von Vertheidigern für den
berühmten Gelehrten auf, welche nicht ermangelten, auch ſeine
lobenswerthen Eigenſchaften als Menſch hervorzuſtellen. Bei

der Abſtimmung erhielt er eine Majorität von nur 6 Stim
men, da 73 für und 67 gegen ihn waren die Naturaliſation r S

Malta hatte die franzöſiſche Flotte Befehl erhalten, nach dem
Piräeus zu ſegeln.

Großbritannien und Jrland.
London d. 9. März. Aus der „London Gazette“ er

ſehen wir, daß die engliſche Regierung für die Errettung Sir
John Franklin's und ſeiner Gefährten einen Preis von
20,000 Pf. St., für die Errettung eines Theiles der Mann
ſchaft der verlorenen Schiffe einen Preis von 10,000 Pf. St.
und die gleiche Summe fur die Feſtſtellung des Schickſals der
Vermißten ausgeſetzt hat.

Die auch von uns mitgetheilte Nachricht von der Auffin
dung Sir J. Franklin's wird von engliſchen Blättern für
eine Wiederholung der frühern Nachricht, geſchöpft aus den Aus
ſagen der Eskimos in der Pondsbucht, und diesmal auf einem
Umwege über Kamtſchatka und Californien nach England ge
langt, gehalten.

Türkei.
Konſtantinopel, d. 23. Febr. Das türkiſche Dampf-

boot Tairi Bahri, auf welchem der von Schumla abgegangene
erſte Transport der nach Aſien zu verſetzenden magyariſchen
Flüchtlinge in Varna eingeſchifft wurde, iſt am 20. d. durch
den Bosporus gefahren und hat, ohne ſich hier aufzuhalten,
die Reiſe nach Ghemlik in Kleinaſien fortgeſetzt, wo der Dam
pfer noch denſelben Nachmittag landete. Von Ghemlik wurde
der Transport ſofort über Bruſſa nach Kiutahia inſtradirt.
Heute iſt der Tairi Bahri wieder hier eingetroffen er geht ſo
gleich nach Varna zurück, um nun die zum Jslam ubergetrete
nen Flüchtlinge aufzunehmen, welche nach Alexandrette und von
dort nach Aleppo gebracht werden. Ein anderes türkiſches
Dampfboot, Taif, welches ſchon geſtern nach Varna abgegan
gen iſt, wird die aus der Türkei auszuweiſenden ruſſiſchen
Flüchtlinge nach Malta transportiren.

Vermiſchtes.
Nürnberg, d. 9. März. Der Eilzug nach München,

der geſtern um 1 Uhr Mittags von hier abfuhr, iſt bei Oettin-
gen durch einen Achſenbruch total verunglückt; zum Glück ging
aber kein Menſchenleben verloren. Dicht vor Dettingen lenkt
die Bahn in eine bedeutende Curve wie dort der Zug auf der
hohen Boöſchung angelangt war, brach an einem der vorderſten
Wagen eine Achſe; der Rückprall war ſo gewaltig, daß der
nachſtanhängende, zum Glück perſonenleere Wagen ganz zer-
trümmert wurde. Einige Wagen ſtürzten rechts und links über
die Böſchung hinab; die andern Wagen waren ſo beſchädigt,
daß man einen neuen Zug von Nordlingen kommen laſſen
mußte, um Gepäck und Reiſende nach längerm Aufenthalte wei
terzuſchaffen. Von den Letztern ſind die meiſten mehr oder min
der durch den Rück ſog verletzt.

3 ben wird, enthält untererif Frankreich. Nr. 3233. das Geſetz, betreffend die Ablöſung der Reallaſten und die
he e Paris d. 11. März. Geſtern Abend zogen etwa 200 ar der r und bäuerlichen Verhältniſſe

Seldaten nach der Juli-Säule, um dort Kränze nieder zu om S. März 1850; ferner unter
e gen. In der heutigen Sitzung der National Verſamm r u u von Rentenbanken von dem
en lung wunden die erſten 16 Artikel des Unterrichts Geſetzes an 3235. das Geſetz, betreffend die Ergänzung und Abänderung der

genommen. Der Kriegs Miniſter verlangte einen Ergänzungs- Gemeinheitstheilungs Ordnung vom 7. Juni 1821 und eini
Credit von 22 Million Franken für die Expedition des Mit r Vieles Tag Vheitethen gusern ergangenen Geſetze

tel Fij on demfee 7 4 Gerüchte zufolge wird die NationalVer- Berlin, den 13. Marg 1860
ſammlung Ende Mai vertagt werden. Nach Berichten aus Debits-Comtoir der Geſetzes Sammklugng.



Bekanntmachungen.
Vekanntmachung.

Unter Bezugnahme auf meine Bekannt-
machung vom 11. d. M. bringe ich hier-
durch zur öffentlichen Kenntniß, daß die
Seitens des hieſigen Füſilier- Bataillons
19. Jnfanterie- Regiments am 14. und 15.
d. M. beabſichtigten Schießübungen erſt
am 18. und 19. d. M. in dem huüglichen
Terrain nördlich von der Dölauer Haide
nach der ſogenannten Crollwitzer Höhe
zu werden abgehalten werden.

Halle, den 13. März 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

J. A.
Der Kreis Secretair

Barth.
A I

Der Finder eines verlorenen goldenen
Armbandes (Schlangenkopf mit elaſtiſcher
Haarflechte) wird gebeten, daſſelbe gegen
angemeſſene Belohnung bei dem Gold-ſhmiet F. Lenhardt, Neunhauſer, ab-

zugeben.

Beachtenswerthe Offerte.
Einem ledigen jungen Manne (oder

auch in mittlen Jahren), der gegen genü
gende Sicherheit 4 bis 600 e zu einem
nicht kaufmänniſchen Geſchaftsbetrieb jetzt
überlaſſen und dabei durch Aufſicht c. ſich

und zum ſoforti
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Die allgemeine
Form bearbeitet von Redlich,
lizei Anwalt.

Volksklaſſe.

Eleg. broſch. Preis 73/ Sgr.

Jm Verlage von Friedr. Weiß in Grünberg iſt ſo eben erſchienen und

Alle Sorten Maler u. Maurer-
farben empfiehlt als vorzü
den billigſten Preiſen
Louis Schmidt, Schmeerſtr. Nr. 709.

Farben zum Anſtrich
ſind bei mir in beſter Auswahl vorräthig.
Da ich ſelbſt Maler bin, erbiete ich mich

gern, denen meiner geehrten Abnehmer,
welche die Farben nicht genau zu behan-
deln verſtehen, dieſelben zu jedem Zwecke

Hiermit beehre ich mich ein geehrtes
Publikum darauf aufmerkſam zu machen,
daß ich das Stubenmalergeſchäft neben

meinem Farbenhandel nach wie vor be

Louis Schmidt.

mit nützlich machen will, wird Wohnung,
anſtändigſte Beköſtigung und eine baare
Einnahme geboten. Rechtlicher, verträg-
licher Character wird vorausgeſetzt.
Aug. Ebert in Halle wird die Güte
haben, weitere Auskunft auf baldige An
fragen zu ertheilen.

Holz- Auction. Montag den 18.
März früh 10 Uhr ſollen ſtarke Stangen
von Pappeln und Akazien, desgleichen
Reisholz bei Bruckdorf meiſtbietend ver-
kauft werden. v. Hoffmann.

2 hochtragende Kühe ſtehen zum Ver-
kauf bei Peter in Volkmaritz.

Laden-Vermiethung.
Ein Laden iſt zum bevorſtehenden Vieh

markt zu vermiethen im Gaſthof zum
ſchwarzen Adler.

Zwei Stück fette Kuhe, ſchwer und
jung, ſtehen zum Verkauf bei

F. Selle in Büüſchdorf.

Eine ſchwere ſette Kuh ſteht zu ver-
kaufen bei Mengering in Eröllwitz.

inen noch brauchkaren SaalKahn
verkauft zu einem killigen Preiſe

Wille in Brachwitz.

Herr

ſſion freundliche Auſnahme bei Pred.Witt-

treibe, und bitte um guütige Aufträge.
Louis Schmidt.

Gemüſe u. Blumen-Sämereien
in bekannten beſten Sorten lange rothe
Turnips engl. Raigras und
Raſengrasſaamen amerikaniſche
Phönixgerſte Weißdornpflan
zen Baumwachs u. Baſtmatte
empfiehlt C. H. Riſel.

Ein Laufburſche wird geſucht Schulb

Nr. 60.
erg

Einige Schüler finden bei billiger Pen-

we Burdach, Leipziger Str. Nr. 1638.

Ein Burſche kann in die Lehre treten
beim Schneider Meiſter Plötz, Ritter
gaſſe Nr. 689.

ſten Sorten, ſind zu haben beim Gärtner
Bär, Jägerplatz Nr. 1074. Auch nimmt
Herr Achilles am Klausthor Nr. 883
Beſtellungen darauf an.

Einen Lehrling ſucht der Schuhmacher-
meiſter Franke, Schmeerſtraße Nr. 715.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.
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gen Gebrauch zu miſchen.

Nelkenſenker, 200 verſchiedene der ſchön

Bi

in allen Buchhandlungen zu haben, in Halle a/S. in G. C. Knapp's Sorti r
ments- Buchhandlung (Schroedel Simon): 9Preußiſche Geſinde- Ordnung

vom 8. November 1810 mit den, ſeit ihrem Erſcheinen bis einſchließlich 1848
ergangenen, Zuſätzen, Abänderungen und Erläuterungen in volksfaßlicher

Königl. Preuß. Kreis Sekretär und Po
Ein nützliches Hand und Hausbuüchlein für Polizei und Ver

waltungs Beamte, für den Bürger und Landmann, ſo wie fur die dienende
Nebſt einem chronologiſchen Verzeichniß der angeführten Verord-

nungen, einem alphabetiſchen Jnhalts-Regiſter“ und einem Anhange. gr. S.

Auf der Herzogl. Domaine Görzig
glich und zu bei Köthen ſtehen 100 Stuück ſchwere

fette Hammel und 9 Stück fette Voigtlaän-
der Ochſen zum Verkauf.

Görzig, den 9. März 1850.
F. Danneel.

Erbſen und Schwarz-Wicken I t
zur Ausſaat ſind zu haben bei

H. Wagner,
Domplatz.

4

Ein junger Menſch, der Luſt hat diel,
Baäckerprofeſſion zu erlernen, kann zuſem
Oſtern in die Lehre treten bei Rot

Jungk, Bäckermeiſter,
Troödel Nr. 794.

nnrnSè2ITSTS-—

40Os ter Eier
von

Zucker, Chocolade u. Tragant,
zum Oeffnen und verſchloſſen von 15/,
an, empfiehlt

C. L. Blau, Conditor
gr. Ulrichsſtraße Nr. 75.

Ein ehrlicher ſtarker Burſche, da
aus- und Garten Arbeiten verrichtet

kann, findet ſogleich einen Dienſt bei
H. W. Preis in Trotha.

Ein Barbier Lehrling kann jetzt ode
zu Oſtern in die Lehre treten bei

C. Fritzſch in Trotha.

Esparſette-Saamen von ausgel
zeichnet guter Qualilaät, eiwa 8 Wispe
von letzter Erndte, iſt zu verkaufen auf
dem Rittergut Niemberg.

A. Krobitzſch.

Mehrere Scheffel Johannis-- Kartoffel
habe ich zu verkaufen, auch können Be
ſtellungen bei meiner Frau auf dem Halle Ferſe
ſchen Grünen Waaren Markte gemachſi
werden.

Chriſtian Köke.

n

Diemitz.
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